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365 Änderung der Allgemeinverfügung vom 2. Oktober 2020  
zur regionalen Anpassung der Coronaschutzverordnung  
an das Infektionsgeschehen in der Stadt Köln  
vom 9. Dezember 2020

Auf Grund der §§ 28a Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 9, 28 und 30 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I  
S. 1045) in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit  
§§ 16, 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 der Coronaschutzverordnung NRW 
(CoronaSchVO) vom 30.11.2020 wird die Allgemeinverfügung 
der Stadt Köln vom 2.10.2020 zur regionalen Anpassung der 
CoronaSchVO an das Infektionsgeschehen in der Stadt Köln 
wie folgt geändert:

I.

Es wird in Nr. 6b (Alkoholverkaufsverbot) am Ende folgender 
Satz eingefügt:

„Der Verkauf und die Abgabe warmer oder heißer alkoholhal-
tiger Getränke wie Glühwein, Punsch, Tee mit Rum usw. sind 
im ganzen Stadtgebiet montags bis donnerstags ab 16 Uhr 
und freitags bis sonntags ab 15 Uhr, jeweils bis 6.00 Uhr des 
Folgetags, verboten.“

II.

Die Änderung der Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Begründung:
Die infektiologische Bedeutung von Zusammentreffen von 
Personen unter Alkoholeinfluss wurde bereits in früheren Än-
derungsverfügungen dargestellt. Der Ausschank von Glühwein 
und anderen erwärmten alkoholischen Getränken hat sich nun 
als primärer Treiber für Ansammlungen der infektiologisch be-
denklichen Art erwiesen. Diese Ansammlungen beschränken 
sich nicht auf einzelne Bereiche, sodass eine stadtweite Re-
gelung geboten ist. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Änderung der Allgemeinverfügung können Sie 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Ver-
waltungsgericht Köln, Köln, erheben.

Im Auftrag 
gez. Dr. Nießen
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